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Schriftwechsel zwischen Deutschland und dem Unabhängigen Kongoftaat,
betreffend die Hinrichtung des Elfenbeinhändlers Stokes.

Nr. 1.
Brüssel, den 20. November 1895.

Herr Graf,
Im Anschluß an die Unterredung, die ich am letzten Sonnabend mit Eurer Exgcellenz gehabt habe,

und in der Absicht, den Schwierigkeiten ein Ende zu machen, zu denen die Hinrichtung des H. Stokes
Anlaß gegeben hat, habe ich die Ehre, Eurer Excellenz hierdurch die Zusicherung zu geben, daß H. Lothaire
vor ein Gericht gestellt werden soll, welches zuständig sein wird, eine vollkommene Aufklärung der ganzen
Angelegenheit herbeizuführen, auf die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu befinden und ihm, falls er
für schuldig erachtet wird, eine der Schwere seines Vergehens entsprechende Strafe aufzuerlegen.

Wie ich bereits Gelegenheit hatte, Eurer Excellenz mitzutheilen, bedauert die Regierung, daß die
gesetzlichen Formworschriften in dem gegen H. Stokes eingeschlagenen Verfahren nicht beobachtet worden sind.

Die Regierung des Unabhängigen Kongostaats ist außerdem bereit, der Kaiserlichen Regierung eine
Summe von hunderttausend Francs zu zahlen als Ersatz für den Schaden, den die zu der Karawane des
H. Stokes gehörigen Leute dadurch erlitten haben, daß sie auf ungesetzmäßige Weise ihres Führers
beraubt wurden. !½*

Eure Excellenz haben mir gütigst mitgetheilt, daß 86 aus dem deutschen Gebiet stammende Träger
der Stokesschen Karawane widerrechtlich von unseren Behörden festgehalten würden. Ist dieses der Fall,
so wird die Regierung den Befehl geben, sie in Freiheit zu setzen und sie unter Uebernahme der Kosten
an die Küste zurückzusenden. Und für jeden der widerrechtlich Zurückgehaltenen, der nicht in die Heimath
zurückgesandt werden kann, ist die Negierung bereit, der Kaiserlichen Regierung eine Entschädigung von
1000 Mark zu zahlen zu Gunsten der Familie oder des Stammes, denen der Betreffende angehört.


